
 
 

Was ist zur verbindlichen 
Anmeldung mitzubringen? 

 

 Ausgefülltes und von einem 
Erziehungsberechtigten unter-
schriebenes Anmeldeformular 
mit Fächerwahl 
 

 letztes Halbjahreszeugnis der 
besuchten Mittelschulklasse 
 

 Falls die Zugangsvorausset-
zungen nicht erfüllt sind, An-
meldung zur Aufnahmeprüfung 
 

 Ggf. ein Passfoto für den An-
trag auf Fahrtkostenerstattung 
 

 Antrag auf Fahrtkostenerstat-
tung (an der Schule erhältlich) 

 
 
Wo gibt es was? 
 

 Anmeldeformular:  
an der Franz-von-Kohlbrenner 
Mittelschule in Traunstein 
 

 Weitere Informationen: 
unter der Schulhomepage: 
www.fvkts.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franz-von-Kohlbrenner 

  Mittelschule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

M7, M8, M9 
 

Mittlere-Reife-Klassen 
(M-Klassen) 

 
 

 

Franz von Kohlbrenner 
(1728 –1783) 

Bayerischer Reformer und Denker, der zeitlebens 
für die Förderung des Schulwesens gekämpft hat. 

Haslacher Straße 3 
83278 Traunstein 
 0861/16 44 30 

    Fax: 0861/16 40 50 
info@fvkts.de 
www.fvkts.de 

 

 
Welche Termine sind 

 zu beachten? 
 
 

 Anmeldung Mitte März  
(nach dem Zwischenzeugnis) 
täglich von 800 –1300 Uhr 

 
 Anmeldung zur Aufnahmeprüfung  

(M7 – M9) in der letzten Schulwo-
che vor den Sommerferien 

 
 Aufnahmeprüfung in der letzten 

Ferienwoche der Sommerferien 
 
 

Haslacher Straße 3 
83278 Traunstein 
Tel. 0861/164430 
Fax 0861/164050 

info@fvkts.de 
www.fvkts.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir stehen von Montag bis Freitag  
zwischen 7.45 – 11.30 Uhr 

 zur Verfügung! 
 

mailto:info@fvkts.de
http://www.fvkts.de/
mailto:info@fvkts.de
http://www.fvkts.de/


  „M - Klassen an der Mittelschule“ 
 

An der Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule in 
Traunstein sind M-Klassen (7 – 10) eingerich-
tet, die die Inhalte und Ziele des Mittelschul-
lehrplanes über die 9. Klasse hinaus kontinuier-
lich auf das Anforderungsniveau des mittleren 
Schulabschlusses weiterführen. Begabte, flei-
ßige und leistungswillige Schülerinnen und 
Schüler erhalten damit die Möglichkeit, an der 
Mittelschule freiwillig mit dem 

 

Mittleren Schulabschluss 
(der „Mittleren Reife“) 

 
abzuschließen. 
 

Zugelassen werden:  
 

 Halbjahreszeugnis oder Jahreszeugnis 
mit Gesamtbewertung (aus D,M,E) 2,66 
oder besser (für Klasse M7) 
 

 Halbjahreszeugnis oder Jahreszeugnis 
mit Gesamtbewertung (aus D,M,E) 2,33 
oder besser (für Kl. M8 + M9) 

 
durch Aufnahmeprüfung: 
 

 wer den geforderten Notenschnitt noch nicht 
erlangt hat, kann dies durch die Aufnahme-
prüfung erreichen. 

 
Für Aussiedlerkinder und Schüler aus EU-
Staaten ohne Englischunterricht gibt es die Mög-
lichkeit, das Fach Englisch mit dem Fach Mutter-
sprache zu tauschen. 
 
 
 

 
 
 

Anforderungen: 
 Grundlage für den Unterricht sind die Stun-

dentafel und der Lehrplan für die Mittelschule. 

 Gleiche Themen und Lernbereiche wie in den 
Regelklassen – Anforderungsniveau ist deut-
lich höher und orientiert sich am mittleren 
Schulabschluss. 

 Vertiefende und ausgeweitete Behandlung 
der Lerninhalte 

 Höherer Grad der Beherrschung der Lernzie-
le, der Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung der Schüler, der Komplexität der Aufga-
benstellung, des Arbeitstempos; geringere 
Fehlerhäufigkeit; mehr Leistungen auf den 
Ebenen der Reorganisation, des problemlö-
senden Denkens und des Transfers 

 Besonders intensive Behandlung in M7 bis 
M9 jener Bereiche, die der Lehrplan für die 
10. Klasse wieder aufgreift und zum Gegen-
stand der Abschlussprüfung macht. 

 

Wiederholen/ Wechsel in Regelklasse: 
 Wird das Klassenziel nicht erreicht, ist ein 

Wechsel in die nächst höhere Regelklasse 
die Konsequenz. (Während des Schuljahres 
in der gleichen Jahrgangsstufe wie M-Klasse). 
Über etwaigen Antrag der Eltern auf Wieder-
holung der M-Klasse  entscheidet die Lehrer-
konferenz. 

 Höchstausbildungsdauer im M-Zug (Jg. 7 bis 
10): sechs Schuljahre; dazu zählen alle an der 
HS, MS, an Gymnasien, Real – und Wirt-
schaftsschulen verbrachten Zeiten. 

 

Qualifizierender Abschluss der 
Mittelschule: 
 Schüler der M9 können an der besonderen 

Leistungsfeststellung teilnehmen und so auch 
den qualifizierenden Mittelschulabschluss er-
werben. Die Jahresfortgangsnoten können in 
die Gesamtberechnung des qualifizierenden 
Abschlusses einbezogen werden. 

Erreichen des mittleren Abschlusses 
 

Ausschlaggebend für den Abschluss sind: 
 

1. Abschlussfächer mit Abschlussprüfung 

 Deutsch (schriftl. 200 Min., mdl. 15 Min.) 

 Mathematik (schriftl. 150 Minuten) 

 Englisch (schriftl. 120 Min., mdl. 15 Min.) 

( bzw. Muttersprache) 

 Projektprüfung aus AWT + Wahl-
pflichtfach 

 
2. Abschlussfächer ohne Abschlussprüfung 

     Physik/Chemie/Biologie 

     Religionslehre 

     Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde 
 

Der mittlere Schulabschluss ist erreicht, 
wenn in den oben genannten Abschluss-
fächern nicht die Note 6 in einem Fach 
oder  die  Note 5  in  zwei  Fächern  fest- 
gelegt wurde!    
 

 

Welche Möglichkeiten hat man mit 
dem mittleren Schulabschluss? 

 
Zugang zu Berufen, die den mittleren Schul-
abschluss voraussetzen 
 
 mittlere Beamtenlaufbahn 

 bei Banken und Versicherungen 

 in Industrie und Verwaltung 
 

Besuch von weiterführenden Schulen 
 
 FOS (Fachoberschulen) und 

 BOS (Berufsoberschulen) als Voraussetzung 
zum Studium an Fachhochschulen 
z.B. Dipl. Ing. (FH) 

 FAK (Fachakademien) zur Ausbildung in 
Fremdsprachenberufen, Musik, Sport, 
medizinische Technik 

 Einführungsklasse am CHG 


